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Bildschirmarbeit

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefährdung durch Ar-
beitsumgebungsbedin-
gungen

Augenschäden durch Beleuch-
tung, Licht (z.B. Mängel an der
Beleuchtung, Reflexionen von
natürlichem oder künstlichem

Licht am Bildschirm)

 Die Arbeitsplätze laut den Grundsätzen der Er-
gonomie gestalten

Risikobewertung: W = 1 S = 2
Risiko

R = W x S
2 Sehr gering

Mechanische Gefähr-
dung

Prellungen durch Sturz, Ausrut-
schen, Stolpern, Umknicken (z.B.

Umkippen aufgrund des nicht
stabilen Stuhles)

 Die Sitzfläche des Stuhls muss drehbar und sta-
bil sein

 Der Stuhl muss 5 Auflagepunkte aufweisen

Risikobewertung: W = 1 S = 2
Risiko

R = W x S
2 Sehr gering

Mechanische Gefähr-
dung

Prellungen durch Sturz, Ausrut-
schen, Stolpern, Umknicken (z.B.
herumliegende Verbindungska-

bel)

 Bündelung der Versorgungskabel und Verle-
gung in Kabelkanälen

Risikobewertung: W = 1 S = 2
Risiko

R = W x S
2 Sehr gering

Physische Belastung
Schäden an der Wirbelsäule und

an der Muskulatur durch Hal-
tungsarbeit (z.B. Fehlhaltungen)

 Die Arbeitsplätze laut geltender Gesetzgebung 
und den Grundsätzen der Ergonomie gestalten

 Siehe Checkliste „Bildschirmarbeitsplätze"

Risikobewertung: W = 1 S = 2
Risiko

R = W x S
2 Sehr gering

Physische Belastung
Schäden an der Wirbelsäule und

an der Muskulatur durch Hal-
tungsarbeit (z.B. Fehlhaltungen)

 Aufgrund ihrer mangelhaften ergonomischen Ei-
genschaften, sind tragbare Computer nur für 
den sporadischen Einsatz geeignet. 

 Sollten solche Geräte nicht nur gelegentlich ver-
wendet werden, sind ein externer Bildschirm 
und externe Eingabegeräte zur Verfügung zu 
stellen.

 Die Vorbeugemaßnahmen für Bildschirmarbeits-
plätze, Verwendung des tragbaren Computers 
und Mehrflachbildschirmen sind zu berücksichti-
gen.

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering
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Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefährdung durch Ar-
beitsumgebungsbedin-
gungen

Augenschäden durch Beleuch-
tung, Licht (z.B. Mängel an der
Beleuchtung, Reflexionen von
natürlichem oder künstlichem

Licht am Bildschirm)

 Änderung der Position des Bildschirmes, um 
Reflexionen durch nicht abgeschirmtes natürli-
ches oder ungeeignetes künstliches Licht zu 
vermeiden

 Gewährleistung einer korrekten Beleuchtung

Risikobewertung: W = 1 S = 2
Risiko

R = W x S
2 Sehr gering

Gefährdung durch Ar-
beitsumgebungsbedin-
gungen

Erkrankung durch ungeeignetes
Klima (z.B. übermäßiger Anstieg
der Lufttemperatur oder zu tro-

ckene Luft)

 Durch häufiges Öffnen der Fenster für Luftaus-
tausch sorgen

Risikobewertung: W = 1 S = 2
Risiko

R = W x S
2 Sehr gering

Mechanische Gefähr-
dung

Prellungen durch Sturz, Ausrut-
schen, Stolpern, Umknicken (z.B.

Umkippen aufgrund des nicht
stabilen Stuhles)

 Die Sitzfläche des Stuhls muss drehbar und sta-
bil sein

 Der Stuhl muss 5 Auflagepunkte aufweisen

Risikobewertung: W = 1 S = 2
Risiko

R = W x S
2 Sehr gering

Mechanische Gefähr-
dung

Prellungen durch Sturz, Ausrut-
schen, Stolpern, Umknicken (z.B.
herumliegende Verbindungska-

bel)

 Bündelung der Versorgungskabel und Verle-
gung in Kabelkanälen

Risikobewertung: W = 1 S = 2
Risiko

R = W x S
2 Sehr gering

Physische Belastung
Schäden an der Wirbelsäule und

an der Muskulatur durch Hal-
tungsarbeit (z.B. Fehlhaltungen)

 Überprüfung der Ergonomie des Arbeitsplatzes 
(Schreibtisch, Stuhl, Tastatur, Bildschirm)

 Aufklärung und Ausbildung über korrekte Hal-
tungen

 Anweisungen von Seiten des Arbeitgebers bzw.
Vorgesetzten einhalten

Risikobewertung: W = 1 S = 2
Risiko

R = W x S
2 Sehr gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


